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Die lateinlosen höheren Bürgerschulen .

^ ) ic nachfolgenden Zeilen beanspruchen keineswegs , einen Beitrag zu den schwebenden Fragen auf
dein Gebiete des höheren Schulwesens zu liefern , sundern es ist lediglich meine Absicht , unter Berücksichtigung
der bestehenden Schulverhältnisse und der in bestimmte Aussicht genommenen Reorganisationen das Wesen ,
die Bedeutung und die Stellung einer Kategorie von Schulen zu kennzeichnen , welche erst in dem letzten
Jahrzehnt entstanden sind und zu denen auch unsere höhere Bürgerschule gehört . Meine Auseinandersetzungen
sind daher weniger für die Fachgenosscn bestimmt , welche kaum Neues darin finden werden , als vielmehr für
das größere Publikum , insbesondere für die Bürger unserer Stadt , denen es erwünscht seil ? mnß , sich
über die Schulen genauer zu oricntircn , unter denen sie für ihre Söhne zu wählen haben .

Das; eine solche Besprechung wirklich ein Bedürfnis; ist , darüber kann man keinen Augenblick zweifel¬
haft sein , wenn man bedenkt , daß bei der kleinen Zahl derartiger Anstalten in Preußen und der kurzen Zeit
ihres Bestehens ein richtiges Verständnis; für dieselben kaum in weitere Kreise gelangen konnte . Außerhalb
Preußens liegen die Verhältnisse freilich anders . In der Veilage zn Nr . 13 des Deutschen Neichsanzcigcrs
vom 16 . Januar d . I . wird ein Verzeichnis; der höheren Lehranstalten veröffentlicht , welche zur Ausstellung
von Zeugnissen der wissenschaftlichen Befähigung zum einjährig - freiwilligen Militärdienst berechtigt find . In
Klasse L dieses Verzeichnisses , d . h . in der Klasse derjenigen Lehranstalten , an denen das Militärzeugniß durch
das Bestehen einer Abgangsprüfung erworben wird , find neben 9 preußischen , den Unterricht in den alten
Sprachen ausschließenden höheren Bürgerschulen 50 derartige Schulen in außcrprcußischcn Bundesstaaten
aufgezählt . Von den preußischen Anstalten kommen 3 auf Breslau , je eine auf Natibor , Hannover , Kassel ,
Frankfurt a . M . und Düsseldorf . Es ist jedoch zu bemerken , daß jenes Verzeichnis; nur diejenigen Schuleu
enthält , welche bereits als vollständige Anstalten anerkannt sind , während die noch in der Entwicklung be¬
griffenen nicht berücksichtigt wurden . Ein Erlaß des Herrn Ministers der geistlichen : c . Angelegenheiten vom
21 . September v . I . ^ ) constatirt in dieser Beziehung , daß die Schule »; der bezeichnetenKategorie einen so
erheblichen Zuwachs erfahren haben , daß derselbe als ein tatsächliches Zeugnis; dafür angefehen werden dürfe ,
das; dieselben einem wirklichen Bedürfnis; entsprächen .

Es ist zur Genüge bekannt , wir gros; die Mcimmgsucrschiedcnheit über die zweckmäßigste Organi¬
sation des höheren Schulwesens gerade unter den Fachmännern ist ; die Protokolle der im Dctobcr 1873 im
Königl . Preußischen Untcrrichts - Ministcrium über vcrschicdcuc Fragen des höhcrn Schulwesens abgehaltenen
Conferenz geben ein deutliches Bild davon . Um so mehr verdient es betont zu werden , das; alle Mitglieder
dieser Konferenz einig waren in der Anerkennung der Nothwendigkcit , die Kluft zwischen dem Gymnasium
und der Realschule einerseits und der Volksschule andererseits durch Gründung von Schulen mit mittlerer
Cursusdaucr zu beseitigen . In diesem Punkte wird überhaupt kaum von irgend einer Seite Widerspruch
erhoben , wenn auch die Eonseaucnzcn nicht überall aufrichtig gezogen werden . Die erwähnte Lücke auszufüllen ,
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das ist der allgemeine Zweck der lateinloscn Bürgerschulen . Tic Absicht , welche mich bei Abfassung dieser
Zeilen leitet , wird daher am leichtesten durch eine Zusammenstellung der Gründe erreicht werden , welche zur
Erkenntniß der Nothwenoigteit solcher Schulen geführt haben . Taraus werden sich zugleich die Gesichts¬
punkte ergeben , welche für ihre Organisation maßgebend sein müssen , und schließlich wird es angezeigt sein ,
auch die Aussichten dieser Schulen für die nächste Zukunft , insbesondere die Bercchtigungsfragc zu er¬
örtern , — eine Frage , welche die Entwicklung unseres Schulwesens wesentlich beeinflußt hat und in gewissen
Beziehungen auch wohl ucrhängnißvoll gewesen ist .

1 .

„ Abgesehen von der Bildung des Charakters hat jeder Unterricht ein doppeltes Ziel : Erweckung nud
Stärkung der Geisteskräfte und Uebcrlicfcrung uon Kenntnissen . " * ) Laß das erstere Unterrichtsziel , das for¬
male , nicht erreicht werden kann , ohne das; auch etwas zu Gunsten des zweiten , des realen , gewonnen würde ,
ist ebenso einleuchtend , »nie daß die Aneignung uon Kenntnissen nicht ohne gleichzeitige Stärkung der Geistes¬
kräfte denkbar Ht . Tennoch wird ein Unterschied bestehen zwischen solchen Schulen , welche die formale Bil¬
dung als ihre Hauptaufgabe betrachten und demgemäß bei der Auswahl und Behandlung des Unterrichtsstoffes
sich ausschließlich oder vorwiegend durch die Rücksicht auf feine Bcrwcndbarkcit zur Gcistcsübung bestimmen
lassen , und solchen Schulen , die oor allem die Erwerbung von Kenntnissen im Auge haben und daher die Er¬
wägung in den Bordergrund stellen , daß das in der Schule Erlernte im spätem Leben ucrwerthct werden
lind zur Ausübung eines bestimmten Berufes befähigen soll . Von diesem Gesichtspunkte aus lassen sich
sämmtliche Schulen in zwei Gruppen theilcn : Allgemeine Bildungsanstaltcn und Fachschulen . Die
letzteren werden , weil es in ihrem Wesen liegt , stets eine einseitige Richtung verfolgen müssen . Ist nun aber
die Forderung berechtigt , daß die Erziehung alle Gräfte des Geistes und der Seele gleichmäßig berücksichtigen
uud zu entwickeln suchen müsse , so folgt daraus , daß der Bestich einer Fachschule allein nicht genügen kann ,
daß vielmehr jede Fachschule eine allgemeine Bildungsanstalt zur Boraussetzung haben muß .

Tic Schulen , in denen allgemeine Bildung gepflegt wird , kommen hier mit Rücksicht auf die
vorliegende Frage allein in Betracht . Mit dem Bcgriffc , , allgcmcinc Bildung " ist tcincswegs die For¬
derung eiucr bestimmten Summe von Kenntnissen vcrbundcn , sondern man versteht darunter eben nur die
möglichst harmonische Entwicklung aller Elemente der menschlichen Natur . Tic Gcgcnständc des Unterrichts
in jeder allgemeinen Vildungsanstalt sind hiernach gegeben ; es sind : 1 . Religion , 2 . Geschichte und Literatur
und das wissenschaftliche Organ für beide , nämlich Sprache und Schrift , 3 . Naturkunde , Gewerbctundc und
reale Kunst , und als wissenschaftliches Organ Raum - und Iahleiwerhältnisse . ^ ) Es wird also höhere und
niedere Schulen dieser Kategorie geben , je nachdem das Unterrichtsziel in den genannten Gegenständen weiter
oder näher gesteckt ist . Tas niedrigste Maß allgemeiner Bildung , dessen jeder bedarf , um in dem einfachsten
Berufe seine Pflichten als Bürger zu erfüllen , schreibt der Staat vor und sichert die Erreichung desselben ,
soweit möglich , durch das Gesetz des Schulzwangs . Für dieses beschränkte Bildungsmaß ist die Bolksschulc
bestimmt . Dieser gegenüber stehen dann die sogenannten höheren Schulen , welche eine größere Unterrichtszeit
haben und hinsichtlichder Lehrkräfte und Lehrmittel besser ausgestattet sind , so daß sie sich ein weitergehendes
Ziel setzen können .

Sieht man nun von den nach dem Plane vom 21 . März 1879 reorganisirten Gewerbeschulen ab ,
welche neben der allgemeinen Bildung zugleich Fachbildring geben sollten , — ein Gedanke , der jetzt an maß¬
gebender Stelle als undurchführbar erkannt und daher als aufgegeben zu betrachten ist , — sieht man ferner
ab von den beiden Berliner Gewerbeschulen ( eigentlich Realschulen ohne Latein mit neunjährigem Cursus ) ,
welche in ihrer Organisation zunächst noch vereinzelt dastehen , so gab es , nach Erlaß der Unterrichts - und
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